
ZUSTÄNDIGKEIT IM BEWERBUNGSVERFAHREN UM EIN VORSTANDSAMT 
 

Eingereicht für die Sitzung vom 22. September 2016. 
 
Art der Vorlage (zutreffendes mit X markieren): 
 
��Parl. Initiative | ��Motion |  ��Postulat | _�Interpellation | ��Anfrage 
��Bericht | ��Abberufungsantrag | ��Auflösungsantrag | ��Vorstandsantrag 
��Abänderungsantrag (zu ____________________ ) 
 
AutorIn: 
 
_�SR-Mitglied | ��Vorstand | ��Fachschaft | ��Fachschaftskonferenz 
 
Name(n) und Gruppierung(en): 
 
 
Tobias Buff (glp), Corina Liebi (sf), Alexander Martinolli (jf), Lucas 
Brönnimann (glp) 
 
Antrag: 
 
Der SUB-Vorstand wird gebeten, den InterpellantInnen folgende Fragen zum 
Bewerbungsverfahren eines neuen Vorstandsmitglieds zu beantworten: 
 
¾ Weshalb sind Bewerbungen an ein Mitglied des Vorstands zu richten? 
¾ Inwiefern sind Mitglieder des Vorstands in das Bewerbungsverfahren 

involviert? 
¾ Was hält der Vorstand vom Vorschlag, dass Bewerbungen künftig an das 

Ratspräsidium oder die Vorstandswahlkommission zu richten sind und sich der 
Vorstand nicht mehr am Auswahlverfahren beteiligt? 

¾ Werden alle Bewerber*innen zu einem Gespräch mit der Vorstands-
wahlkommission eingeladen? Nach welchen Kriterien wird vorselektioniert? 

¾ Wird einzelnen Bewerber*innen davon abgeraten, sich einer Wahl zu stellen? 
¾ Weshalb werden nicht immer vollständige Bewerbungsunterlagen an den 

StudentInnenrat weitergereicht? Bei der letzten Wahl erhielt der Rat 
Motivationsschreiben und Lebensläufe, nicht aber Zeugniskopien. 

 
 
Begründung: 
 
Die Auswahl der Kandidierenden, welche dem SR jeweils zur Wahl präsentiert 
werden, ist für Ratsmitglieder intransparent. Die InterpellantInnen möchten mit 
diesem Vorstoss klären, ob durch den Vorstand eine Vorselektion getroffen wird. Da 
einzig der SR dazu befugt ist, den Vorstand zu wählen, sollte sich der Vorstand nicht 
am Auswahlverfahren beteiligen. Es ist seine Aufgabe, mit der vom Rat 
ausgewählten Person zusammenarbeiten zu können. Den Kandidierenden muss 
während des gesamten Bewerbungsprozederes bewusst sein, dass ihnen der Zugang 
zu einer Wahl durch den SR unabhängig von einer Wahlempfehlung offensteht. 
 
 
 
 
 


